
 
Anwendung des Mietspiegels 
 
Der Mietspiegel umfasst Wohnungen mit zwei verschiedenen Ausstattungsmerkmalen in bis zu neun 
Baualtersgruppen, die in drei Größengruppen unterteilt sind. Für die Ermittlung der ortsüblichen 
Vergleichsmiete ist die jeweilige Wohnung nach diesen Gesichtspunkten in das entsprechende Feld des 
Mietspiegels einzuordnen. 
 
Die Miete 
 
Der Mietspiegel bezieht sich auf die Nettomiete. Das ist der Preis für die Überlassung der leeren 
Mieträume. Üblicherweise werden Kosten für eine Garage, einen Stellplatz oder eine Möblierung 
gesondert geregelt. Das gleiche gilt für Betriebskosten. Die Kosten für kleine Instandhaltungen 
und Schönheitsreparaturen werden üblicherweise nach vertraglicher Vereinbarung von den Mietern 
übernommen.  
 
Ausstattung  
 
Es gibt zwei Ausstattungsmerkmale: 
 
mittel:   Wohnungen mit Bad/Dusche oder mit  
  Sammelheizung 
gut:   Wohnungen mit Bad/Dusche und  
  Sammelheizung 
 
“Mit Bad“ ist eine Wohnung, wenn ein Badezimmer vom Vermieter mit Waschbecken und Badewanne 
oder Dusche ausgestattet ist. 
 
“Sammelheizung“ ist eine Heizungsanlage, die alle Heizkörper von einer zentralen Brennstelle aus 
beheizt, wie Etagenheizung, Haus- und Fernheizung sowie zentral gesteuerter Elektro-, Nacht-
speicherheizung, nicht jedoch Einzelöfen. 
 
Bauperiode 
 
Wohnungen mit einfacher Ausstattung (ohne Bad/Dusche und ohne Sammelheizung) sind  
kaum noch vorhanden. Wohnungen mit mittlerer Ausstattung gibt es nach 1972 nicht mehr. Daher 
enthält der Mietspiegel hierfür keine Werte. 
 
Wohnungen, die durch Um- und Ausbau mit wesentlichem Bauaufwand (d.h. mit mindestens zwei Drittel 
des Aufwands für die Neuerstellung des Wohnraums  i. S. von § 16 Wohnraumförderungsgesetz) in 
bestehenden Gebäuden neu geschaffen bzw. an neuzeitliche Wohngewohnheiten angepasst wurden, 
sind gemäß dem Jahr der Bezugsfertigkeit einzuordnen. 
 
Größe der Wohnung 
 
Eine Wohnung ist gut aufgeteilt, wenn Neben- und Haupträume in einem sinnvollen Verhältnis stehen. Je 
größer die Wohnung ist, desto geringer ist der Quadratmeterpreis. Das hängt mit den relativ hohen 
Installationskosten für Bad, Küche und Heizung zusammen. Bei kleineren Wohnungen bis 25 m² kann 
daher ein Zuschlag bis zu 30 %, von 26 m² bis 35 m² bis zu 20 % vorgenommen werden. 
 
Mietpreisbandbreiten nach Wohnlage und Wohnkomfort 
 
Die Bandbreiten drücken mögliche Qualitätsunterschiede in der entsprechenden Gruppe und nicht 
erfasste Qualitätsmerkmale der Wohnung aus (z.B. Lage der Wohnung, Art des Gebäudes, 
Wohnkomfort). Das folgende Schema zur Bestimmung der Wohnlage und Wohnkomfort (siehe Seite 3 
oben) führt beispielhaft Einzelmerkmale an. Weitere Merkmale sind denkbar: 
 
Beispiel 1: 
bei normaler Wohnlage und bei normalem Wohnkomfort kann der nach Ausstattung, Baualter und Größe 
der Wohnung maßgebende Mittelwert der Mietspiegeltabelle verwendet werden (= Schnittpunkt der 
Koordinaten Wohnlage normal/Wohn-komfort normal) 
 
Baualtersgruppe 1949 -1955 
60 bis 90 m², 
gute Ausstattung, Mittelwert  = 5,27 € je m² Wohnfläche 
 



 
Beispiel 2: 
bei normaler Wohnlage und bei gutem Wohnkomfort kann nach Ausstattung, Baualter und    
Größe der Wohnung ein Wert im Bereich zwischen Mittelwert und Obergrenze bestimmt werden  
(= Schnittpunkt der Koordinaten Wohnlage normal/Wohnkomfort gut) 
 
Baualtersgruppe 1984-1994 
bis 60 m², 
gute Ausstattung, hier kann ein Wert zwischen Mittelwert und Obergrenze (7,00 € bis 7,57 €) bestimmt 
werden. Z.B. =  7,40 € je m² Wohnfläche. 
 
Je höher die Zahl positiver Merkmale ist, umso eher kann ein Wert in Richtung Obergrenze verwendet  
werden. In der Regel ist aber das Mittel aus dem Mittelwert und dem Wert der Obergrenze anwendbar.  
Hier: 7,00 € + 7,57 € = 14,57 €  : 2 = 7,28 € je m² Wohnfläche.  
 
Wohnlagen 
 
Einfach: überwiegend negative Merkmale wie schlechte Erreichbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten und 
zentralen Einrichtungen, ungünstige Verkehrslage, Industrie- oder Gewerbenähe, starker Straßenverkehr, 
schlechte Lichtverhältnisse. 
 
Normal: die Wohnlage hat weder ausschließlich positive noch ausschließlich negative Merkmale. 
 
Gut: überwiegend positive Merkmale wie sehr gute Erreichbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten  
und zentralen Einrichtungen, günstige Verkehrslage, ruhige durchgrünte Umgebung, gute Erreichbarkeit 
von Naherholungszonen. 
 
Wohnkomfort 
 
Einfach: ungenügende Besonnung, Belichtung oder Belüftung (Lage im Haus), schlechter 
Wohnungszuschnitt, Dachschräge, schlechte Wärme- und Schallisolierung, ungenügende 
Elektroinstallationen, Bad in Einfachausführung, zu wenig Abstellflächen, kein Aufzug in Gebäuden ab 5 
Stockwerken, kein Ofen vom Vermieter gestellt. 
 
Normal: der Wohnkomfort hat weder ausschließlich positive noch ausschließlich negative 
Merkmale. 
 
Gut: Teppichboden oder Parkett, Küche und Bad gefliest, Versorgungsleitungen unter Putz, 
Isolierverglasung, guter Zuschnitt, Balkon oder Terrasse, Aufzug bei weniger als 5 Stockwerken, Neben- 
und Abstellräume, Gemeinschaftsräume wie Waschküche, Trockenraum, Fahrradraum usw.). 
 

Schema zur Einordnung der Wohnung in der Bandbreite nach 
Wohnanlage und Wohnkomfort 
 

 

 Wohnkomfort  gut normal einfach 

Wohnlage gut Bis zur Obergrenze Zwischen Mittelwert und 
Obergrenze 

Mittelwert 

normal Zwischen Mittelwert 
und Obergrenze 

Mittelwert Zwischen Mittelwert und 
Untergrenze 

einfach Mittelwert Zwischen Mittelwert und 
Untergrenze 

Bis zur Untergrenze 

 
 
 
 



Ortsübliche Vergleichsmieten ohne Heizung und Betriebskosten in EURO pro m² Wohnfläche 
 
 

Ausstattung Bauperiode Wohnungsgröße 
in m² 

Mittelwert Bandbreite 

  über bis EURO von EURO bis EURO 
 
mittel  
(mit Bad oder Sammelheizung)  

 
 bis 1918  
 
 
 
1919 – 1948 
 
 
 
1949 – 1955  
 
 
 
1956 – 1964  
 
 
 
1965 – 1972  
 
 
 

 
 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 
60 
90 

 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 
60 
90 

 
4,53 
4,35 
4,18 
 
4,42 
4,25 
4,07 
 
4,80 
4,53 
4,37 
 
5,28 
5,00 
4,79 
 
5,73 
5,50 
5,29 

 
3,49 
3,38 
3,25 
 
3,41 
3,30 
3,15 
 
3,83 
3,61 
3,48 
 
4,55 
4,09 
3,92 
 
4,48 
4,32 
4,15 
 

 
5,56 
5,34 
5,11 
 
5,42 
5,20 
4,98 
 
5,77 
5,45 
5,26 
 
6,20 
5,90 
5,65 
 
6,96 
6,68 
6,41 

 
gut  
(mit Bad und Sammelheizung) 

 
bis 1918  
 
 
 
1919 – 1948 
 
 
 
1949 – 1955  
 
 
 
1956 – 1964  
 
 
 
1965 – 1972  
 
 
 
1973 – 1983  
 
 
 
1984 – 1994  
 
 
 
1995 – 2003  
 
 
 
ab 2004 
 
 
 
 
 
 

 
 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 
60 
90 

 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 
60 
90 
 
 

 
5,37 
5,19 
4,96 
 
5,31 
5,14 
4,90 
 
5,49 
5,27 
5,06 
 
5,76 
5,61 
5,30 
 
6,27 
6,03 
5,65 
 
6,51 
6,08 
5,77 
 
7,00 
6,54 
6,25 
 
7,45 
7,15 
6,89 
 
7,70 
7,39 
7,12 

 
4,28 
4,16 
3,91 
 
4,25 
4,12 
3,87 
 
4,49 
4,27 
4,08 
 
4,53 
4,42 
4,11 
 
5,10 
4,84 
4,56 
 
5,73 
5,32 
5,02 
 
6,44 
6,02 
5,72 
 
6,75 
6,44 
6,18 
 
6,97 
6,65 
6,39 

 
6,44 
6,23 
5,98 
 
6,38 
6,18 
5,93 
 
6,50 
6,25 
6,05 
 
6,97 
6,84 
6,46 
 
7,48 
7,21 
6,76 
 
7,33 
6,85 
6,54 
 
7,57 
7,06 
6,77 
 
8,13 
7,87 
7,60 
 
8,40 
8,13 
7,85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ortsteile 
 
Für eingemeindete und ländlich strukturierte Ortsteile kann ein variabler Abschlag bis zu 10 % 
vorgenommen werden, bei Bauten ab Baujahr 1976 in der Regel bis zu 5 %. 
 
 
Vergleichsmiete bei Modernisierung 
 
Vergleichsmiete bei einfacher Modernisierung 
 
Grundsätzlich finden Modernisierungsmaßnahmen im Merkmal „Ausstattung“ bzw. in der 
Mietpreisspanne ihren Niederschlag. Beispiel: Vor der Modernisierung galt mittlere Ausstattung unterer 
oder mittlerer Spannenwert; nach der Modernisierung wird die Wohnung nach der „guten“ Ausstattung 
und dem mittleren oder ggf. oberen Spannenwert bewertet, sofern die hierfür maßgebenden 
Ausstattungsmerkmale gegeben sind. 
 
Vergleichsmiete bei umfassender Modernisierung 
 
Bei umfassender Modernisierung kann die Ermittlung der Vergleichsmiete in der Weise erfolgen, dass ein 
mittlerer Wert aus den Tabellenwerten der Baualtersgruppe des Baujahres und der Baualtersgruppe des 
Jahres der Modernisierung gebildet  
wird. 
 
Eine umfassende Modernisierung ist zu unterstellen, wenn seit 1985 eine umfassende Erneuerung von 
Fenstern, Elektro- und Sanitärausstattung, Heizung und - sofern nicht schon bereits vorhanden - 
Wärmedämmung erfolgt ist und die Baukosten hierfür mindestens ein Drittel derjenigen einer 
Neubauwohnung betragen haben. Es müssen Mindestkosten nach der unten stehenden Tabelle 
entstanden sein. Eigenleistungen werden bis zu 20 % der Fremd- und Materialkosten berücksichtigt. 
 
Jahr der 
Modernisierung 

Mindestbaukosten (€/m² Wohnfläche) 
für umfassende Modernisierung (1/3 der 
Neubaukosten) 

1985 bis 1987 
1988 bis 1990 
1991 
1992 bis 2003 
2004 bis 2007 

265 
305 
380 
445 
495 

 
 
Beispiel zur umfassenden Modernisierung: 
 
Baualtersgruppe 1919 - 1948 
60 bis 90 m², 
mittlere Ausstattung, Mittelwert  4,25 € 
 
Baualtersgruppe 1995 - 2003 
60 bis 90 m² 
gute Ausstattung, Mittelwert  6,80 €
               11,05 € 
 
maßgebender Mittelwert  5,53 € 
 
 
Verfahren bei Mieterhöhung 
 
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) regelt in den §§ 558 ff. das Verfahren bei Mieterhöhungen. Die 
Erhöhung von Betriebskosten richtet sich nach anderen Vorschriften. Der Vermieter kann vom Mieter die 
Zustimmung zur Mieterhöhung verlangen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:  
 
-  Die bisherige Miete muss seit mindestens 15 Monaten unverändert sein. Mieterhöhungen wegen 

Modernisierung werden hierbei nicht berücksichtigt. 

 



 
-  Die verlangte neue Miete darf die ortsübliche Miete nicht übersteigen, die für Wohnraum vergleichbarer 

Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage in den letzten 4 Jahren vereinbart oder verändert 
worden ist (ortsübliche Vergleichsmiete). 

 
-  Die Miete darf innerhalb von 3 Jahren um nicht mehr als 20 % erhöht werden. (Das gilt nicht für 

Mieterhöhungen wegen Modernisierung).  
 
-  Das Mieterhöhungsverlangen ist dem Mieter gegenüber in Textform zu erklären und zu begründen. Die 

Begründung kann sich außer auf den Mietspiegel auch auf drei Vergleichswohnungen oder auf ein 
Sachverständigengutachten stützen. 

 
Der Mieter hat bis zum Ende des zweiten Monats, der auf den Zugang des Erhöhungsverlangens folgt, 
eine Überlegungsfrist. (Beispiel: Zugang 15.07., Ende der Überlegungsfrist 30.09.). Stimmt der Mieter 
nicht zu, kann der Vermieter innerhalb von 2 weiteren Monaten (im Beispiel 30.11.) Klage beim 
Amtsgericht auf Erteilung der Zustimmung erheben. Stimmt der Mieter zu, so muss er die erhöhte Miete 
ab dem 3. Kalendermonat nach Zugang (Beispiel: 01.10.) zahlen. Das gleiche gilt, wenn er zur Zahlung 
der Miete rechtskräftig verurteilt wurde. 
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